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3. Nachbesserungsbedingte anderweitige Schäden
Teilweise werden die Pflichten des Verkäufers im Rahmen der
Nachbesserung auch auf die Beseitigung solcher Schäden an anderen
Sachen erstreckt, die notwendig mit der Nachbesserung einherge-
hen.51 Ein Beispiel sind Fliesenleger- und Malerarbeiten, die nach
der Reparatur mangelhafter Rohrleitungen erforderlich sind. Eine
solche Ausdehnung der Verkäuferpflichten überzeugt nicht. Solche
Schäden berühren nicht das Äquivalenzinteresse am Austausch der
vertraglichen Leistungen; sie beruhen nicht unmittelbar auf dem
Mangelunwert. Sie sind vielmehr dem Interesse des Käufers an der
Integrität seiner sonstigen Rechtsgüter zuzuordnen, auf das sich der
Nachbesserungsanspruch nicht erstreckt.

Dennoch besteht ein Unterschied zu den soeben besprochenen
Fallgruppen: Beschädigt der Verkäufer die Kaufsache oder andere Sa-
chen des Käufers, ohne dass dies für die Nachbesserung erforderlich
wäre, so hängt der Schaden nur zufällig mit dem Mangel zusammen.
Ist die Beschädigung hingegen für die Beseitigung des Mangels erfor-
derlich, so wäre es unbillig und im Übrigen auch richtlinienwidrig,
diese Kosten den Käufer tragen zu lassen. Die Nachbesserung würde
ihr Ziel – verschuldensunabhängige Herstellung des vertragsgemä-
ßen Zustandes auf Kosten des Verkäufers – verfehlen, wenn der Käu-
fer sie sich mit Schäden an anderen Sachen erkaufen müsste.52 Daher
ist der Regelungszweck des § 439 II BGB berührt. Dieser erfasst Kos-
ten, die, obgleich nicht Gegenstand der Nacherfüllung, mit ihr doch
notwendig verbunden sind. Im genannten Beispiel sind die Fliesenle-
ger- und Malerarbeiten daher zwar nicht von der Nachbesserung
nach § 439 I BGB umfaßt. Die dafür erforderlichen Kosten fallen
dem Verkäufer aber nach § 439 II BGB zur Last.53
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Der Rentner Rudi Rüstig (R) möchte nach seinem Eintritt in den Ruhestand die neu gewonnene Freizeit
für ausgedehnte Radtouren durch das Hamburger Umland nutzen. Da es um seine Puste nicht mehr
zum Besten bestellt ist, ist er auf der Suche nach einem Fahrrad mit Hilfsmotor.

Zu diesem Zweck sucht R das Fahrradgeschäft des Didi Drahtesel (D) auf. R sieht sich im
Verkaufsraum um und wird schnell fündig. Er entdeckt ein Fahrrad mit Hilfsmotor, Modell »Feuer-
stuhl«, das mit 899 A ausgezeichnet ist. Ursprünglich allerdings war der Preis mit 999 A angegeben,
doch hat sich ein nicht mehr ausfindig zu machender Kunde des D einen »Spaß« erlaubt und auf
der Preistafel den Preis von 999 A in 899 A geändert. Bei normalem Hinsehen ist die Änderung
nicht zu erkennen.

R nimmt vom Infotresen einen Herstellerprospekt (ohne Preisangabe) »seines« Rades und macht sich
auf den Weg zur Kasse. Dort angekommen, legt er der Kassiererin Konny Klingel (K) den Prospekt vor
und sagt, er würde gerne das im Verkaufsraum ausgestellte Exemplar dieses Modells kaufen. K zieht ihre
Preistabelle zu Rate und notiert, da die elektronische Kasse zurzeit defekt ist, den Listenpreis von 999 A

* Der Autor war bis Anfang 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Dr. Rüdiger Veil, Bucerius Law School, Hamburg und ist seit-
dem Referendar am Hanseatischen Oberlandesgericht, Hamburg.

1 Der Ausgangsfall wurde – geringfügig abgewandelt – im Wintertrimester 2008 an der Bucerius Law School den Studierenden des ersten
Trimesters in der Vorlesung »Vertragsrecht I« als zweistündige Übungsklausur gestellt. Die 107 Bearbeiter erreichten im Durchschnitt eine
Punktzahl von 6,9.
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C. ERGEBNIS
Verlangt der Käufer wegen eines Mangels der Kaufsache aufgrund
seines Wahlrechts die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung), so
hat der Verkäufer alle Mängel der Sache vollständig zu beheben. Ob
der Käufer sie geltend gemacht hat, ist unbeachtlich. Kann der Man-
gel nicht vollständig beseitigt werden, so ist die Nachbesserung nach
§ 275 I BGB unmöglich; nur wenn der verbleibende Mangel völlig
unbedeutend ist, kann es dem Verkäufer nach Treu und Glauben
verwehrt sein, sich auf die Unmöglichkeit zu berufen. Der Verkäufer
hat auch Intensivierungen desselben Mangels und sog. Weiterfres-
serschäden zu beseitigen.

Hingegen sind Beschädigungen der Kaufsache, die der Verkäufer
nur bei Gelegenheit der Nachbesserung verursacht und die nicht mit
dem Mangel zusammenhängen, nicht Gegenstand der Mangel-
beseitigung. Denn sie betreffen nicht das vertragliche Äquivalenzin-
teresse, sondern das Interesse des Käufers an der Integrität seiner
sonstigen Rechtsgüter. Auch für eine analoge Anwendung der Ge-
währleistungsrechte ist hier kein Raum. Schäden an anderen Sachen
des Käufers, die notwendig mit der Nachbesserung einhergehen, fal-
len dem Verkäufer nach § 439 II BGB zur Last.

51 Bamberger/Roth/Faust (Fn. 5) § 439 Rn. 18 ff., 21; Skamel (Fn. 1) S. 92.
52 Vgl. die Rspr. zur Nachbesserung im alten Schuldrecht, BGHZ 72, 31 (33); 96, 221

(224 f.); BGH NJW 1963, 805 (806); 1979, 2095 (2096); Bamberger/Roth/Faust (Fn. 5)
§ 439 Rn. 19; Soergel/U. Huber, 12. Aufl. 1991, § 476a Rn. 14.

53 Abschlußbericht (Fn. 40), S. 213; in dieser Richtung schon BGHZ 96, 221 (224 f.); Stau-
dinger/Matusche-Beckmann (Fn. 16), § 439 Rn. 22.
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handschriftlich auf einem Quittungsblock, wobei für R nur der Quittierungsvorgang als solcher erkenn-
bar ist, nicht aber die genaue Summe.

Als R der K 900 A (in Scheinen) entgegenstreckt, sagt K, es fehlten noch 99 A. R fällt aus allen Wolken
und verweist darauf, dass das Rad im Verkaufsraum mit 899 A ausgezeichnet gewesen sei. Daraufhin
entgegnet K: »Dann ist die Auszeichnung im Laden falsch, in meiner Preisliste stehen 999 A. Für 899 A

werde ich das Geschäft nicht gelten lassen.«
R verlangt Lieferung des Rades zum Preis von 899 A. Mit Recht?

� Abwandlung
D wird auf die zunehmend hitzige Diskussion zwischen R und K aufmerksam, eilt hinzu, lässt sich über
die Meinungsverschiedenheit unterrichten und erklärt sodann sofort gegenüber dem R, einem Stamm-
kunden, den er nicht verlieren will, R könne das Rad doch für 899 A mitnehmen. Was ist, wenn R das
Rad nun aber überhaupt nicht mehr möchte, weil er just ein Rad desselben Typs im Schaufenster des
gegenüberliegenden Fahrradladens für 849 A entdeckt hat?

Bearbeitervermerk: Vorschriften des HGB bleiben außer Betracht.

Hinweis: Ohne diese Einschränkung wären bei der Lösungserstellung auch § 54, 56 HGB zu berück-
sichtigen gewesen. (Zum Verhältnis dieser beiden Normen s. Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Weber
HGB, 2. Aufl. 2008, § 56 Rn. 2 ff.; MüKo-HGB/Krebs, Band 1, 2. Aufl. 2005, § 56 Rn. 2; Baumbach/
Hopt/Hopt HGB, 33. Aufl. 2008, § 56 Rn. 4 [a.E.]).

� LÖSUNGSVORSCHLAG

A. AUSGANGSFALL
Anspruch des Rudi Rüstig (R) gegen Didi Drahtesel (D) auf Übergabe und Übereignung des im
Verkaufsraum ausgestellten Fahrrades mit Hilfsmotor, Modell »Feuerstuhl« Zug um Zug (§ 320)
gegen Zahlung in Höhe von 899 C aus Kaufvertrag i.V.m. § 433 I 1 BGB

R könnte gemäß § 433 I 1 BGB gegenüber D einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des
im Verkaufsraum ausgestellten Fahrrades mit Hilfsmotor, Modell »Feuerstuhl« Zug um Zug (§ 320
BGB) gegen Zahlung in Höhe von 899 A haben. Dazu müsste zwischen R und D ein Kaufvertrag i.S.v.
§ 433 BGB zustande gekommen sein.

Hinweis: Auch wenn die Fallfrage selbst von »Lieferung« spricht, sollte man jedenfalls einmal zu Beginn
der Klausurlösung den Begriff der Lieferung in die Gesetzesterminologie des § 433 I 1 BGB »überset-
zen« und klarmachen, dass R rechtstechnisch die Übergabe und Übereignung des ausgestellten Rades
begehrt.

I. Bestehen eines Kaufvertrags
Zwischen D und R könnte ein Kaufvertrag über das genannte Fahrrad gegen Zahlung i.H.v. 899 A zu-
stande gekommen sein. Voraussetzung hierfür sind zwei korrespondierende Willenserklärungen, Antrag
(§ 145 BGB) und Annahme (§§ 147 ff. BGB).

1. Angebot durch Ausstellung des Rades im Verkaufsraum
Bereits in der Ausstellung des Rades im Verkaufsraum könnte ein Angebot des D liegen. Problematisch
ist dabei jedoch, ob aus der maßgeblichen Sicht eines objektiven Empfängers gemäß §§ 133, 157 BGB
schon von einem Rechtsbindungswillen des D ausgegangen werden kann.

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass D sich – für einen verständigen Beobachter erkenn-
bar – die Möglichkeit vorbehalten will, ausgestellte Artikel nicht oder nicht an jeden Kaufinteres-
senten zu verkaufen. Denn möglicherweise sind die Waren bereits an einen anderen Kunden
verkauft, der sie nur noch nicht abgeholt hat (Gefahr der Doppelverpflichtung), oder der Interes-
sent verfügt über eine offensichtlich unzureichende Bonität. Das Ausstellen des Rades lässt somit
noch auf keinen Rechtsbindungswillen des D schließen, sondern stellt nur eine Aufforderung an
seine Kunden dar, ihrerseits Angebote abzugeben. Es handelt sich um eine bloße invitatio ad
offerendum (vgl. Brox/Walker AT des BGB, 32. Aufl. 2008, Rn. 165a; Palandt/Heinrichs BGB,
67. Aufl. 2008, § 145 Rn. 2.)

Hinweis: Unzureichend wäre es hingegen, das Vorliegen einer invitatio pauschal damit zu begründen,
dass im Moment der Ausstellung des Rades die Person des Käufers noch nicht feststeht. Denn ein bin-
dendes Angebot kann sehr wohl auch ad incertas personas, an eine noch nicht näher konkretisierte Perso-
nengruppe abgegeben werden (vgl. Brox/Walker a.a.O. Rn. 167; MüKo-BGB/Kramer Band 1/1, 5. Aufl.
2006, § 145 Rn. 10).
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